
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung

Montag nach Absprache
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Kontakt

Telefon:  035471 851-0
Telefax:  035471 851-55
oder  035471 851-17
Internet:  www.maerkische-heide.de
E-Mail:  info@maerkische-heide.de
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Gemeinde

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide hat in ihrer Sitzung am 29.01.2024  
folgende Beschlüsse gefasst

Öffentlicher Teil

Beschluss Nr. 2024-123
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide be-
schließt die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Leibchel 
- Glietz“ für die in der Anlage zum Aufstellungsbeschluss bezeich-
neten Flächen.
Der Aufstellungsbeschluss ist nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB orts-
üblich bekannt zu machen.
Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller zu tragen.
Der Beschluss wurde mit 4 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und  
1 Enthaltung gefasst.

Beschluss Nr. 2024-124
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide be-
schließt, dem vorliegenden städtebaulichen Vertrag für den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Gröditsch II“ im 
Ortsteil Gröditsch das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr. 2024-125
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide befür-
wortet den Antrag des SV Eintracht Wittmannsdorf zum Neubau 
eines Gebäudes auf dem Flurstück 676, Flur 2, Gemarkung Witt-
mannsdorf.
Der Beschluss wurde mit 9 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung ge-
fasst.

Beschluss Nr. 2024-128
Die Gemeindevertretung beschließt für die Kommunalwahl 2024 
nur einen Wahlkreis für das gesamte Gemeindegebiet der Gemein-
de Märkische Heide zu bilden.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr. 2024-128
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide erteilt 
ihre Zustimmung zu einer erheblichen überplanmäßigen Aufwen-
dung/Auszahlung auf dem Produktsachkonto 12601.52720100 im 
Haushaltsjahr 2024.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss Nr. 2024-126
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide be-
schließt im Vorfeld zum geplanten Grundstücksverkauf des 
gemeindeeigenen Flurstücks 169/1, Flur 2, Gemarkung Hohen-
brück, die Entbehrlichkeit der Fläche gem. § 79 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg.
Der Beschluss wurde mit 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 
Enthaltungen gefasst.

Beschluss Nr. 2024-127
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide be-
schließt den Verkauf des gemeindeeigenen Flurstücks 169/1, Flur 
2, Gemarkung Hohenbrück, mit einer Gesamtgröße von 750 m².
Die Verwaltung wird beauftragt, den Grundstückserwerb notariell 
beurkunden zu lassen.
Der Beschluss wurde mit 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und  
2 Enthaltungen gefasst.

                             

Marita Nowigk Dieter Freihoff
Vorsitzende der Gemeindevertretung Bürgermeister
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Gemeinde Märkische Heide

Die Gemeinde Märkische Heide liegt im Landkreis Dahme-Spreewald zwischen den Kreisstädten Lübben und 
Beeskow somit zwischen Spreewald und Schlaubetal (4.000 Einwohner in 17 Ortsteilen). Wir suchen einen /eine

Sachbearbeiter/in Gebäude- und Immobilienmanagement (m/w/d)

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen.
Ihr neues Aufgabengebiet beinhaltet vorwiegend folgende verantwortungsvolle Tätigkeiten:

1. Gebäudemanagement
- laufende Unterhaltung von kommunalen Gebäuden, Grundstücken und baulichen Anlagen

2. Investitionen
- Aufstellung und Durchführung des Investitionsplanes im Rahmen der Haushaltsplanung
- Koordinierung und Abrechnung der Bauleistungen analog HOAI
- Haushaltstechnische Abrechnung aller Maßnahmen
- Bearbeitung von Fördermittelangelegenheiten und Genehmigungsanträgen kommunaler Baumaßnahmen inkl. Vergabe

3. Straßenunterhaltung
- Instandhaltung von Straßen und Straßenbeleuchtung koordinieren
Eine weitere Abgrenzung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten.
Dienstleistungsorientiertes und wirtschaftliches Denken und Handeln wird vorausgesetzt.

Sie verfügen über:
- ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-, Master- oder Diplomstudium in einer der Fachrichtungen Architektur, Stadtpla-

nung, Bauingenieurwesen oder vergleichbarer Fachrichtung
- Berufspraktische Erfahrungen sind zwingend notwendig
- Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, freundliches und souveränes Auftreten
- Fundierte EDV Kenntnisse insbesondere MS Office, Archikart, AVA – Ausschreibungs-programme
- Wünschenswert Kenntnisse Mitarbeiterführung und Leitungsfunktion

Wir bieten:
- eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit (39 Wochenstunden, Teilzeit auch möglich)
- flexible Arbeitszeitgestaltung
- Bei fachlicher und persönlicher Eignung wird die zukünftige Übernahme der Bereichsleitung des Bauamtes angestrebt (mit 

entsprechender Vergütung)
- interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
- Zusammenarbeit in einem dynamischen und kreativen Team
- fachliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt
- betriebliche Altersvorsorge
- eine Eingruppierung nach TVöD-VKA, in der Entgeltgruppe 9a
- die individuelle Prüfung der Anrechnung vorheriger Berufserfahrungen und förderlicher Tätigkeiten bei der Einordnung in die 

Erfahrungsstufe
- 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche nach TVöD-VKA
- Vermögenswirksame Leistungen
- bei Bedarf einen Kita- oder Hortplatz
- Unterstützung bei der Wohnungssuche oder Grundstückssuche

Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 22.03.2024 per E-Mail an:
personal@maerkische-heide.de oder an die Gemeinde Märkische Heide, Schlossstraße 13 a,
15913 Märkische Heide.

Bei fachlichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Feige, Tel.: 035471 85130.

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Vorstellungsgespräch entstehen, werden nicht übernommen.
Bitte legen Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei, sofern Sie die Bewerbungsunterlagen nach Beendigung des Aus-
wahlverfahrens zurückerhalten möchten.

Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen erklären sich die Bewerber/-innen einverstanden, dass die erforderlichen persönli-
chen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verarbeitet und elektronisch gespeichert werde.
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Gemeinde Märkische Heide

Die Gemeinde Märkische Heide liegt im Landkreis Dahme-Spreewald zwischen den Kreisstädten Lübben und 
Beeskow somit zwischen Spreewald und Schlaubetal (4.000 Einwohner in 17 Ortsteilen). Wir suchen einen /eine

Sachbearbeiter/in Bauservice (m/w/d)

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen.
Ihr neues Aufgabengebiet beinhaltet vorwiegend folgende verantwortungsvolle Tätigkeiten:
- das Aufstellen und die Durchführung von Bauleitplanverfahren, Durchführung entsprechender Abwägungsprozesse, Öffent-

lichkeitsarbeit, städtebauliche Verträge/ Erschließungsverträge
- Planung, Ausschreibung und Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Planungsrechtliche Auskünfte für Bürger*innen, Bauherren und Planungsbüros und Bescheidung von genehmigungsfreien 

Bauvorhaben
- Bearbeiten von Leitungsauskünften und Schachtgenehmigungen für Medienträger
Eine weitere Abgrenzung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten.
Dienstleistungsorientiertes und wirtschaftliches Denken und Handeln wird vorausgesetzt.

Sie verfügen über:
- ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-, Master- oder Diplomstudium in einer der Fachrichtungen Architektur, Stadtpla-

nung, Bauingenieurwesen oder vergleichbarer Fachrichtung
- Berufspraktische Erfahrungen sind zwingend notwendig
- Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, freundliches und souveränes Auftreten
- Fundierte EDV Kenntnisse insbesondere MS Office, Archikart, AVA – Ausschreibungs-programme
- sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdruckvermögen, Sicherheit in der Formulierung von Texten und Schriftstücken

Wir bieten:
- eine unbefristete Beschäftigung in Teilzeit (36 Wochenstunden, weniger Stunden möglich)
- flexible Arbeitszeitgestaltung
- Bei fachlicher und persönlicher Eignung wird die zukünftige Übernahme der Bereichsleitung des Bauamtes angestrebt (mit 

entsprechender Vergütung)
- interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
- Zusammenarbeit in einem dynamischen und kreativen Team
- fachliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
- Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt
- betriebliche Altersvorsorge
- eine Eingruppierung nach TVöD-VKA, in der Entgeltgruppe 9a
- die individuelle Prüfung der Anrechnung vorheriger Berufserfahrungen und förderlicher Tätigkeiten bei der Einordnung in die 

Erfahrungsstufe
- 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche nach TVöD-VKA
- Vermögenswirksame Leistungen
- bei Bedarf einen Kita- oder Hortplatz
- Unterstützung bei der Wohnungssuche oder Grundstückssuche

Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 22.03.2024 per E-Mail an:
personal@maerkische-heide.de oder an die Gemeinde Märkische Heide, Schlossstraße 13 a,
15913 Märkische Heide.

Bei fachlichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Feige, Tel.: 035471 85130.

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Vorstellungsgespräch entstehen, werden nicht übernommen.
Bitte legen Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei, sofern Sie die Bewerbungsunterlagen nach Beendigung des Aus-
wahlverfahrens zurückerhalten möchten.

Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen erklären sich die Bewerber/-innen einverstanden, dass die erforderlichen persönli-
chen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verarbeitet und elektronisch gespeichert werde.
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Gemeinde Märkische Heide

Die Gemeinde Märkische Heide liegt im Landkreis Dahme-Spreewald zwischen den Kreisstädten Lübben und 
Beeskow somit zwischen Spreewald und Schlaubetal (4.000 Einwohner in 17 Ortsteilen). Wir suchen zum 
01.09.2024 einen

Auszubildenden für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter“ (m/w/d)

Vollzeit (auch Teilzeit möglich)
Für die Ausbildung gelten die Vorschriften des Tarifvertrages für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD). Die Ausbil-
dungsdauer beträgt 3 Jahre.
Verwaltungsfachangestellte kümmern sich in vielfältiger Weise um die Belange der Gemeinde und ihrer Bürger.

Was wir erwarten
Sie sollten sich bewerben, wenn Sie einen guten Abschluss der Realschule, der Fachoberschule oder des Gymnasiums vorweisen 
können. Insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und Informatik benötigen Sie gute schulische Leistungen.
Interesse und Verständnis für rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge sowie Freude am täglichen Umgang mit dem PC soll-
ten Sie haben.
Als persönliche Voraussetzungen werden eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit sowie 
sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise erwartet. Teamfähig, Kommunikationsfähigkeit und gute Umgangsformen sind für Sie 
selbstverständlich.

Wir bieten
* eine abwechslungsreiche, interessante Ausbildung in den verschiedensten Bereichen, wie z. B. Bürgerbüro, Ordnungsamt, 

Bauwesen, Kämmerei, Personal, Standesamt
* spannende Verwaltungstätigkeit im Innen- und Außendienst
* Übernahme von Verantwortung als Ansprechpartner für die Bürger oder Beschäftigten
* Intensive Begleitung und Einweisung während der praktischen Ausbildung
* eine attraktive tarifliche Ausbildungsvergütung gemäß TVAöD-BBiG in Höhe von derzeit 1.218,26 € im 1. Ausbildungsjahr, 

1.268,20 € im 2. Ausbildungsjahr und 1.314,02 € im 3. Ausbildungsjahr
* 30 Tage Urlaub

Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 22.03.2024 per E-Mail an:
personal@maerkische-heide.de oder an die Gemeinde Märkische Heide, Schlossstraße 13 a,
15913 Märkische Heide.

Bei fachlichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Barz, Tel.: 035471 85150.

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Vorstellungsgespräch entstehen, werden nicht übernommen.
Bitte legen Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei, sofern Sie die Bewerbungsunterlagen nach Beendigung des Aus-
wahlverfahrens zurückerhalten möchten.

Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen erklären sich die Bewerber/-innen einverstanden, dass die erforderlichen persönli-
chen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verarbeitet und elektronisch gespeichert werde.
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Information des Gutachterausschusses im Landkreis Dahme-Spreewald

Aktuelle Bodenrichtwerte zum 01.01.2024

Am 29. Januar 2024 hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald 552 allgemeine und 8 beson-
dere Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 beschlossen.Die Bodenrichtwerte werden auf der Basis der abgeschlossenen Grund-
stückskaufverträge des Vorjahres ermittelt. Der Bodenrichtwert bezieht sich auf ein durchschnittliches baureifes Grundstück, d.h. auf 
ein Grundstück, welches ohne weitere Aufwendungen für Freimachung, Erschließung o. ä. bebaubar ist. Die Unterschiede in der Höhe 
der Richtwerte sind im Wesentlichen in der Lage begründet. Weitere Einflussgrößen wie z. B. Erschließung und Grundstücksgröße sind 
ebenfalls von Bedeutung für den Kaufpreis. Kleinere Grundstücke erzielen regelmäßig höhere Preise pro m² als Größere. Für das Gebiet 
der Gemeinde Märkische Heide wurden zum Stichtag 01.01.2024 folgende Bodenrichtwerte ermittelt:

Zone BRW-Zone Beschluss 01.01.2024
(€/m²)

Merkmale 01.01.2024

3069 Groß Leuthen 50 MD frei 800m²
3067 Groß Leuthen Ufer 75 MD frei UG
3068 Groß Leuthen Bahnhof 20 M frei
3070 Groß Leuthen, Klein Leuthen 15 MD frei 1.000m²
3005 Alt-Schadow 60 MD frei 800m²
3008 Alt-Schadow Ufer 100 MD frei UG
3006 Alt-Schadow Amalienhof 20 MD frei 1.000m²
3009 Biebersdorf 40 MD frei 1.000m²
3016 Bückchen 15 MD frei 1.000 m²
3037 Dollgen 15 MD frei 1.000 m²
3038 Dollgen Ufer 25 MD frei UG
3041 Dürrenhofe 25 MD frei1.000 m²
3053 Glietz 25 MD frei1.000 m²
3061 Gröditsch 30 MD frei 1.000m²
3065 Groß Leine 25 MD frei 1.000m²
3093 Hohenbrück 30 MD frei 1.000m²
3101 Klein Leine 20 MD frei 1.000m²
3113 Krugau 15 MD frei 1.000m²
3117 Kuschkow 20 MD frei 800m²
3129 Leibchel 15 MD frei 1.200m²
3149 Neu Schadow 25 MD frei 1.000m²
3853 Plattkow 15 MD frei 1.000m²
3161 Pretschen 25 MD frei 800m²
3162 Pretschen Ufer 35 MD frei UG
3193 Schuhlen 20 MD frei 1.000m²
3194 Wiese 15 MD frei 1.000m²
3821 Wittmannsdorf 30 MD frei 800m²

6025 Dürrenhofe 5 G frei

7038 Groß Leuthen Weinberg 25 SE frei
7001 Alt-Schadow Rasnita 20 SE frei
7003 Alt-Schadow Raatschweg 18 SE frei
7030 Hohenbrück Siedlung am See 30 SE frei
3066 Märkische Heide ASB 12 M ASB

Abkürzungen:
Art der baulichen Nutzung
MD Dorfgebiet
SE Sondergebiet Erholung
G Gewerbliche Bauflächen

Ergänzungen zur Art der Nutzung
ASB Außenbereich
UG Ufergrundstück

Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand
keine 
Angabe: erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbe-

tragsfrei
ebf: erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragsfrei 

und abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz

ebpf: erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetrags-
pflichtig und abgabenpflichtig nach Kommunalabga-
bengesetz

Es wurden 21 Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaft-
liche Flächen für verschiedene Bereiche des Landkreises 
ermittelt. Für die Gemeinde Märkische Heide wurden nach-
folgende land- und forstwirtschaftliche Bodenrichtwerte 
ermittelt.

Art der Nutzung €/m²

Ackerland, Spreewald, Ackerzahl 6-63 0,55

Grünland, Spreewald, Grünlandzahl 4-80 0,55

Forsten, Spreewald, mit Aufwuchs 0,60
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Kundeninformation des Trink-  
und Abwasserzweckverbandes Dürrenhofe/Krugau

Öffentliche Ausschreibung

Der Trink- und Abwasserverband Dürrenhofe/Krugau schreibt 
meistbietend zum Verkauf aus:
• 1 Palette Dachziegel Biberschwanz, Farbe vermutlich natur-

rot (ca. 450 Stk.)
Mindestgebot: Brutto 178,50 € (inkl. 19% Mwst. = 28,50 €), 
Selbstabholung nach Vereinbarung

Verbindliche Gebote senden Sie bitte im verschlossenen Umschlag 
bis zum 18.03.2024 mit der Kennzeichnung „Biberschwanz TAZ“ 
an den:

Trink- und Abwasserzweckverband
Dürrenhofe/Krugau
OT Groß Leuthen
Schlossstraße 13a
15913 Märkische Heide

Fragen zur Ausschreibung richten Sie bitte während der Sprech-
zeiten des TAZ Dürrenhofe/Krugau an Frau Wolf, Tel.: 035471 
808020.

Der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation 
Brandenburg hat in Zusammenarbeit mit den Gutachterausschüs-
sen für Grundstückswerte sein Informationsangebot im bran-
denburg-viewer (http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm) 
erweitert. Zu den angebotenen Geobasisdaten gehören Topogra-
phische Karten, die Automatisierte Liegenschaftskarte und Luft-
bilder. Diese können einzeln oder in Kombination mit den Boden-
richtwertinformationen überlagert werden.
Der brandenburg-viewer erlaubt damit einen visuellen Einblick in 
die aktuellen Bodenrichtwerte auf verschiedenen Darstellungs-
grundlagen. Ferner steht eine Ortssuche zur Verfügung. Die Orts-
suche ermöglicht eine Suche nach beliebigen Gebieten. Hierbei 
ist es möglich, eine Adresse (Straße, PLZ und Hausnummer) oder 
einen Ort, einen Gemarkungsnamen oder Flurkennzeichen (Ka-
tasterangaben) oder einen Kartenblattnamen (Kartenblätter) 
einzugeben. Für die Bodenrichtwertdarstellung werden eine 
Zeichenerklärung und Informationen zu den dargestellten Bo-
denrichtwerten und deren wertbeeinflussenden Merkmalen in 
separaten Erläuterungen angeboten. (Quelle: Vermessung Bran-
denburg, Nr. 2/2010, S. 73)
Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachteraus-
schüsse und der LGB „BORIS (BOdenRichtwertInformationsSys-
tem) Land Brandenburg“ können Nutzer digitale Bodenricht-
werte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktuellen Jahrganges 
und rückwirkend bis 2010 kostenfrei automatisiert einsehen. Des 
Weitern kann in diesem System eine kostenfreie amtliche Boden-
richtwertauskunft im PDF-Format abgerufen werden (www.boris-
brandenburg.de/boris-bb/).

gez. Schiefelbein
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses)

Ortsübliche Bekanntmachung

Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 
Bekanntmachung der Veröffentlichung der Bodenrichtwerte 
für den Bereich der Gemeinde Märkische Heide

Am 29. Januar 2024 hat der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald die Bodenricht-
werte zum Stichtag 01.01.2024 beschlossen. Gemäß § 12 Abs. 
2 der Gutachterausschussverordnung des Landes Branden-
burg vom 12. Mai 2010 (GVBl.II 21. Jahrgang, Nr. 27) sind die 
Bodenrichtwerte zu veröffentlichen.
Die Veröffentlichung erfolgt über das Bodenrichtwertpor-
tal „Boris Land Brandenburg“ im Internet unter 
www.boris-brandenburg.de/boris-bb/
Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachter-
ausschüsse und der LGB „BORIS (BOdenRichtwertInforma-
tionsSystem) Land Brandenburg“ können Nutzer digitale 
Bodenrichtwerte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktu-
ellen Jahrganges und rückwirkend bis 2010 kostenfrei auto-
matisiert einsehen. Des Weitern kann in diesem System eine 
kostenfreie amtliche Bodenrichtwertauskunft im PDF-Format 
abgerufen werden.
Schriftliche oder mündliche Bodenrichtwertauskünfte sind 
auch in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Gut-
achterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Dahme-
Spreewald, Geschäftsstelle, Reutergasse 12, 15907 Lübben 
(Spreewald)) erhältlich.

Gez. Schiefelbein
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses)
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Informationen

Frühjahrsspülungen an Trinkwasserleitungen
Die DNWAB mbH Königs Wusterhausen gibt folgende Termine für 
die diesjährigen vorbeugenden Trinkwasser-Rohrnetzspülungen 
in den Ortsteilen bzw. amtsangehörigen Gemeinden bekannt:

Alt-Schadow am 12.03.2024 07:00 – 16:00 Uhr
Hohenbrück am 11.03.2024 07:00 – 16:00 Uhr
Neu Schadow am 11.03.2024 07:00 – 16:00 Uhr
Plattkow am 15.03.2024 07:00 – 16:00 Uhr
Pretschen am 14.03.2024 07:00 – 16:00 Uhr

Während der Spülungen ist im gesamten Versorgungsgebiet mit 
Druckminderungen und zum Teil auch mit Versorgungsunterbre-
chungen zu rechnen.
Bitte bevorraten Sie sich mit ausreichend Trinkwasser. Halten Sie 
alle Entnahmearmaturen geschlossen und betreiben Sie auch kei-
ne Geräte mit direkter Wasserentnahme aus dem Trinkwasserver-
sorgungsnetz (u. a. Waschmaschinen und Geschirrspüler).

Eintrübungen des Wassers nach der Wiederinbetriebnahme sind 
gesundheitlich unbedenklich. Wir bitten Sie in diesem Fall das 
Trinkwasser etwas ablaufen zu lassen.

Ihre Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH

Für Rückfragen steht Ihnen der Rohrnetzbereich Königs Wuster-
hausen zu den nachgenannten Servicezeiten unter der Telefon-
Nr. 03375 2568-546 zur Verfügung.

Servicezeiten:
Montag bis Donnerstag 07:00 – 15:00 Uhr
Freitag 07:00 – 14:00 Uhr

Außerhalb der Servicezeiten (Bereitschaft):
Tel. 0800 8807088, E-Mail info@dnwab.de

Das Amtsblatt für die Gemeinde Märkische Heide erscheint nach Bedarf

Es ist im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische Heide, OT Groß Leuthen, Schlossstr. 13a, im Hauptamt erhältlich.
Es kann auch gegen Erstattung der Porto- und Versandkosten einzeln oder im Abonnement unter eben genannter Anschrift bezogen werden.

- Herausgeber: Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische Heide, 
 OT Groß Leuthen, Schlossstr. 13a
-  Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil: der Bürgermeister der Gemeinde Märkische Heide: Herr Dieter Freihoff

Außerhalb des Gebietes der Gemeinde Märkische Heide, umfasst die Gemarkungen Alt-Schadow, Biebersdorf, Dollgen, Dürrenhofe, Glietz, Gröditsch, Groß Leine, Groß Leuthen, Hohenbrück-Neu Schadow, Klein 
Leine, Krugau, Kuschkow, Leibchel, Plattkow, Pretschen, Schuhlen-Wiese und Wittmannsdorf-Bückchen, kann das Amtsblatt zum Abopreis von 71,88 EUR (inklusive MwSt. und Versand) oder per PDF zu einem Preis 
von 4,99 EUR pro Ausgabe über den Verlag bezogen werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für 
nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, 
sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Information der Ordnungsbehörde

über das Abbrennen von Holzfeuer im Freien

Aus gegebenem Anlass, informieren wir alle Bürgerinnen und Bürger über die Vorschriften, die für  
das Verbrennen im Freien Anwendung finden.

Brennstoffe
Für ein Feuer im Freien darf nur naturbelassenes, trockenes 
Holz, z. B. Holzscheite, kurze Äste, Reisig, Zapfen oder auch 
Holzbriketts, verwendet werden. Frisch geschlagenes Holz 
trocknet sehr langsam. Erst wenn die Holzscheite längere Zeit 
gut durchlüftet gelagert wurden, sind sie trocken.
Gartenabfälle, wie Rasenschnitt und Laub sowie frischer Baum- 
und Strauchschnitt, dürfen grundsätzlich nicht verbrannt, son-
dern sollten kompostiert werden.
Leider werden solche Abfälle immer wieder illegal im Garten-
feuer entsorgt. Eine solche offene Verbrennung pflanzlicher 
Reststoffe im Freien setzt viele Schadstoffe und Feinstaub frei. 
Weil das Material meistens noch sehr feucht ist, erfolgt keine 
ausreichende Luftzufuhr und es kommt zu einer unvollständi-
gen Verbrennung mit starker Rauchentwicklung.
Für Abfälle aus gestrichenem, lackiertem oder mit Schutzmit-
teln behandeltem Holz, mit Teer oder Dachpappe verunreinigtes 
Abbruchholz sowie Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten u. ä. 
besteht ein Brenn- und Kompostierverbot.
Im Land Brandenburg ist das Verbrennungsverbot in § 4 der 
Abfallkompost- und Verbrennungsverordnung (AbfKompVbrV) 
geregelt. Auch bundesabfallrechtlich ist das Beseitigen von 
Abfällen außerhalb von den dafür zugelassenen Abfallentsor-
gungsanlagen (§ 28 Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG) verbo-
ten; denn nichts anderes als eine Beseitigung stellt das offe-
ne Verbrennen von Abfällen dar; es findet keine energetische, 
sonstige oder gar stoffliche Verwertung statt.

Sicherheit
Genehmigungsfrei sind nur kleine Feuer. Daher darf die Größe 
des Holzhaufens im Durchmesser und in der Höhe einen Meter 
nicht übersteigen. Das Feuer sollte so unterhalten werden, dass 
die Flamme möglichst klein bleibt.
Entsprechend der Größe des Feuers, der Richtung und der Stär-
ke des Windes und den besonderen örtlichen Gegebenheiten 
muss eine ausreichende Distanz zu brennbaren Materialien be-
rücksichtigt werden. Bei Vorhandensein von besonders brand-
gefährdeten Materialien, wie zum Beispiel Reetdächern und 
Dächern mit Dachpappe, oder von trockenem Ödland, Schilfgür-
teln, Getreidefeldern usw. ist der Abstand entsprechend groß 
zu wählen.
Holz- und insbesondere Reisighaufen sind eine bevorzugte Le-
bensstätte vieler Tiere. Sie dürfen deshalb keinesfalls direkt 
angezündet werden. Der Brennstoffhaufen sollte immer unmit-
telbar vor dem Anzünden neu aufgeschichtet werden. Dadurch 
wird ausgeschlossen, dass z. B. Igel, Jungvögel, Lurche und 
Kriechtiere verletzt oder gar verbrannt werden.
Um die Feuerstelle herum sollte ein Schutzstreifen aus Sand 
oder Steinen anlegt werden, um ein Ausbreiten des Feuers zu 
verhindern. Es muss sichergestellt sein, dass bei starkem Wind, 
starkem Funkenflug und bei stärkerer Rauchentwicklung das 
Feuer sofort gelöscht werden kann. Dazu sind entsprechende 
Löschmittel bereitzuhalten (z. B. Wasser, Sand, Feuerlöscher, 
Löschdecke). Es ist wichtig und vorausschauend, dass eine zu-
verlässige Aufsichtsperson das Feuer bis zum vollständigen Er-
löschen der Glut überwacht.

Im Wald sind Feuer verboten.
Der Abstand eines Feuers zum Wald muss mindestens 50 Meter, 
bei selbstgenutzten Grundstücken in Waldnähe mindestens 30 
Meter betragen. Ab Waldbrandwarnstufe 4 ist auch auf diesen 
Grundstücken das Verbrennen verboten.

Rücksichtnahme
Um Belästigungen der Nachbarschaft auszuschließen, dür-
fen Holzfeuer im Freien nur gelegentlich abgebrannt werden. 
Achten Sie bitte auf einen ausreichenden Abstand der Feuer-
stelle zu den nächstgelegenen, für den Aufenthalt von Men-
schen bestimmten Gebäuden und Bereichen. In Gebieten mit 
besonders sensiblen sozialen Einrichtungen, wie zum Beispiel 
Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime, ist dies besonders 
wichtig.

Rauchbelästigung ist in jedem Falle zu vermeiden.
Wenn Sie ein Holzfeuer in Ihrem Garten planen, empfiehlt es 
sich, vorher mit den Nachbarn zu sprechen. Geplante Vorsorge 
und umsichtige Rücksichtnahme sichern eine ungestörte At-
mosphäre. Wenn Sie ein Holzfeuer auf einem Grundstück ab-
brennen wollen, dessen Eigentümer Sie nicht sind, müssen Sie 
zuerst klären, ob der Eigentümer dies duldet. In einer Garten-
sparte kann dies z. B. durch die Satzung oder bei einem Pacht-
grundstück durch den Pachtvertrag geregelt sein.

10 goldene Regeln
• Die Obergrenze für Höhe und Durchmesser des Brennstoff-

haufens beträgt einen Meter
• Nur trockenes und naturbelassenes Holz verwenden
• Bei anhaltender Trockenheit oder starkem Wind kein Holz-

feuer entzünden
• Abfälle gehören niemals ins Holzfeuer
• Holzfeuer mit Holzspänen oder Kohlen- bzw. Grillanzünder 

entfachen
• Löschmittel immer bereithalten (z. B. Wasser, Sand, Feuer-

löscher)
• „Brandbeschleuniger“ wie Benzin, Verdünnung, Spiritus 

niemals verwenden, Explosionsgefahr!
• Die Feuerstelle stets im ausreichenden Abstand zu Gebäu-

den und brandgefährdeten Materialien anlegen
• Bei starker Rauchentwicklung oder Funkenflug Feuer unver-

züglich löschen
• Feuer immer bis zum Erlöschen der Glut beaufsichtigen

Ausnahmegenehmigungen
Das Abbrennen von Brauchtumsfeuern größeren Umfangs 
(z. B. Osterfeuer), ist nur mit Genehmigung der Ordnungsbe-
hörde zulässig.
Ein entsprechender Antrag ist spätestens 4 Wochen vorher ein-
zureichen!

Zuwiderhandlungen
Eine Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und 
kann mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 € geahndet wer-
den.
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Information aus dem Ordnungsamt  
der Gemeinde Märkische Heide  
zur Straßenreinigung
Gemäß der Satzung der Gemeinde Märkische Heide zur Stra-
ßenreinigung wird die Reinigungspflicht auf die Eigentümer 
und Besitzer übertragen.
Die Straßenreinigung erfolgt mindestens 14-täglich, so-
wie im Bedarfsfall bei Verunreinigungen. Tritt im Laufe des 
Tages eine besondere Verunreinigung durch An- und Abfuhr 
von Kohlen, Öl, Holz, Stroh, Müll, Abfall oder dergleichen 
durch Bauarbeiten, Unfälle oder Tiere ein, so hat der Ver-
pflichtete die Reinigung unverzüglich vorzunehmen. Hierzu 
zählt auch die Entfernung von Laub und Unrat. Belästigende 
Staubentwicklung ist auf das notwendige Maß zu beschrän-
ken. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der 
Säuberung unverzüglich aus dem öffentlichen Straßenraum 
zu entfernen. Schmutz und sonstiger Unrat dürfen nicht dem 
Nachbarn zugekehrt oder in die Rinnsteine, Gossen, Gräben 
oder Regeneinläufe gekehrt werden. Unkraut ist von Fahrbah-
nen und Gehwegen zu entfernen. Der Einsatz von chemischen 
Unkrautbekämpfungsmitteln, die nicht biologisch abbaubar 
sind, ist nicht gestattet. Auch das Verbrennen von organi-
schen Stoffen ist grundsätzlich nicht gestattet.

Die nach brandenburgischen Straßenge-
setz (BbgStrG) bestehende Verpflichtung 
des Verursachers, außergewöhnliche Ver-
unreinigungen unverzüglich zu beseitigen, 
bleibt unberührt. Dies gilt auch für die Ver-
unreinigungen durch Hundekot.

Da es leider regelmäßig Grund zu Beanstandungen gibt, wei-
sen wir darauf hin, dass diese Vorgaben einzuhalten sind.
Die Gemeinde Märkische Heide bittet um Mithilfe zur Erhal-
tung eines gepflegten Ortsbildes.
Hinweis: Die Satzung finden Sie auf der Homepage der Ge-
meinde Märkische Heide unter der Rubrik Verwaltung/Sat-
zungen/; bei Bedarf können Sie diese auch in der Verwaltung 
einsehen.

Ordnungsamt
der Gemeinde Märkische Heide

Der Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/
Krugau gibt folgende Entsorgungstermine der Lidzba 
Reinigungsgesellschaft mbH im Verbandsgebiet bekannt
Wittmannsdorf / Bückchen   22.04.2024 – 03.05.2024
Biebersdorf   04.03.2024 – 15.03.2024
  06.05.2024 – 17.05.2024
Groß Leine / Dollgen / Groß Leuthen   18.03.2024 – 22.03.2024
Glietz   25.03.2024 – 29.03.2024
Gröditsch / Leibchel / Krugau   01.04.2024 – 05.04.2024
Schuhlen-Wiese / Klein Leuthen /
Kuschkow   08.04.2024 – 19.04.2024
Dürrenhofe / Klein Leine   08.04.2024 – 19.04.2024
Schlepzig   08.04.2024 – 19.04.2024
Gewünschte Entsorgungen außerhalb dieser Zeiten vereinbaren 
Sie bitte mit:
Lidzba Reinigungsgesellschaft mbH
Am Seegraben 14
03058 Groß Gaglow
Tel.: 0355 5829- 0
Fax: 0355 5829- 31

Störmeldungen richten Sie bitte:
Für den Bereich Trinkwasser an Herrn Gerasch-Wolling
Tel.: 0152 05210557
Für den Bereich Abwasser an Herrn Ortak
Tel.: 0152 05216267

gez. Dieter Freihoff
Verbandsvorsteher des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Dürrenhofe
Hiermit laden wir alle Eigentümer jagdbarer Flächen zur Mitglie-
derversammlung am Freitag, dem 15.03.2024, um 19:00 Uhr in 
die Pension Richter ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht der Kassenführerin
5. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes und der Kassen-

führerin
6. Bericht des Jagdpächters
7. Beschluss über die Verwendung der Jagdpacht
8. Neuwahl des Vorstandes
9. Verschiedenes
Aufgrund des Ausscheidens von Vorstandsmitgliedern bittet 
der Vorstand um Vorschläge zur Neubesetzung, um die eigen-
ständige Arbeit der Jagdgenossenschaft weiterhin zu sichern!
Die Auszahlung der Jagdpacht findet am Freitag, den 26.04. 
von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr und Samstag, den 27.04. von 
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Dorfclub Dürrenhofe (am Sport-
platz) statt.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Pehla
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft
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Jagdgenossenschaft Siegadel

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Sie-
gadel findet am Samstag, den 06.04.2024 um 18:30 Uhr im 
Gemeindehaus in Siegadel statt.
Die Auszahlung des Pachtzins erfolgt ab 17:30 Uhr.
Bei Änderung der Eigentumsverhältnisse ist ein amtlicher Ei-
gentumsnachweis mit Datum der Veränderung vorzulegen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Versammlung mit Feststellung der ord-

nungsgemäßen Ladung
2. Bekanntmachung des letzten Protokolls
3. Berichterstattung:

- Jagdvorsteher
- Kassenprüfer
- Kassenwart

4. Entlastung des Jagdvorstands und des Kassenwarts
5. Bekanntmachung und Diskussion der Vorschläge zur Än-

derung der Satzung
6. Beschluss zu Änderung der Satzung
7. Bericht der Jagdpächter mit Angaben zur Jagdstrecke
8. Sonstiges
9. gemütliches Beisammensein

Der Vorstand

Jagdgenossenschaft Wittmannsdorf-Bückchen
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Witt-
mannsdorf-Bückchen findet am Freitag, den 15.03.2024 um 
19.00 Uhr, im Kulturraum in Bückchen statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenwarts
4. Diskussion zu den Berichten
5. Entlastung Vorstand/Kassenwart
6. Beschluss zum Pächterwechsel im Jagdbogen Wittmanns-

dorf-Bückchen (G 196/1)
7. Berichte der Jagdpächter
8. Sonstiges
Die Auszahlung der Jagdpacht beginnt um 17.30 Uhr.
Gleichzeitig werden die Beiträge zur Waldbrandversicherung 
kassiert.

Hinweis zur Waldbrandversicherung!
Waldbesitzer die ihrer Beitragspflicht nicht nachkommen, ver-
lieren ihren Versicherungsschutz!

Der Jagdvorstand

Jagdgenossenschaft Hohenbrück-Neu Schadow

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossen-
schaft Hohenbrüch-Neuschadow für das Jagdjahr 2023 
am 19. April 2024, um 19.00 Uhr, im Gasthaus Treue in 
Hohenbrück

Tagesordnung der Jahreshauptversamrnlung
1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung (gern. § 9 

Abs. 3 Satzung)
3. Billigung der letztjährigen Niederschrift vom 21.04.2023 

(gern. § 10 Abs. 6 der Satzung)
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bestätigung der letzten gewählten Kassenprüfer für die 

von ihnen durchgeführte Kassen- prüfung für das Jagd-
jahr 2023
Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer

7. Beschluss der vorgelegten Jahresrechnung für das Jagd-
jahr 2023

8. Beschlüsse über die Entlastung des Kassenführers, der 
Kassenprüfer und des Jagdvorstandes für das Jagdjahr 
2023

9. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages für das 
Jagdjahr 2023

10. Beschluss über die Aufwandsentschädigung für die Mit-
glieder des Jagdvorstandes, des Schriftführers, des 
Kassenführers und den Rechnungsprüfern gemäß Haus-
haltsplan für das Jagdjahr 2024

11. Beschluss über Haushaltsplan für das JJ 2024 und die Fi-
nanzplanung bis HH-2028-2029

12. Neuwahl zweier Rechnungsprüfer und deren Stellvertre-
ter

13. Verschiedenes

Hinweis: Im Falle der Vertretung eines Jagdgenossen ist zu 
den Eigentumsnachweisen eine schriftliche Vollmacht vorzu-
legen (siehe § 7 in Verbindung mit § 10 Abs. 4 der Satzung)

gez. Peter Ostwald
Jagdvorsteher
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Nach Redaktionsschluss eingegangen

Öffentliche Bekanntmachung

des Wahlleiters über die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge 
für die Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide sowie für die Wahl der Ortsbeiräte

Am Dienstag, dem 09.04.2024, entscheidet der Wahlausschuss der Gemeinde Märkische Heide über die Zulassung der Wahlvorschläge 
zur Kommunalwahl am 09. Juni 2024.
Die Sitzung beginnt um 17.00 Uhr, im Sitzungsraum der Gemeinde Märkische Heide, OT Groß Leuthen, Schlossstraße 13 a, 15913 
Märkische Heide.
Die Sitzung ist öffentlich. Jede Person hat Zugang zu der Sitzung.

Tagesordnung:
1. Begrüßung/Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Vorlage der eingegangenen Wahlvorschläge Wahl der Gemeindevertretung sowie der Wahl der Ortsbeiräte und Bericht über die 

Vorprüfung
3. Feststellung der Zulässigkeit der Wahlvorschläge
4. Beschlussfassung und Verkündung der Entscheidung des Wahlausschusses über die Zulassung der Wahlvorschläge

Märkische Heide, 27.02.2024
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Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung

Montag nach Absprache
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Ihr 
Dieter Freihoff 
Bürgermeister

Im Namen der  
Gemeindeverwaltung 

und aller Mitarbeiter 

wünsche ich Ihnen und 
Ihrer Familie ein

frohes 
Osterfest
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Informationen aus der Gemeindeverwaltung

Kontakt

Telefon:  035471 851-0
Telefax:  035471 851-55
oder  035471 851-17
Internet:  www.maerkische-heide.de
E-Mail:  info@maerkische-heide.de

■  Inhalt

Amtlicher Teil Beilage

Nichtamtlicher Teil ab Seite 2

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 3. April 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Montag, der 18. März 2024

Annahmeschluss für Anzeigen:
Donnerstag, der 21. März 2024, 9.00 Uhr

Einschränkung der Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde,
leider muss ich Ihnen mitteilen, dass auf Grund von Krankheit und der Vorbereitung der Kommunalwahl am 09.06.2024 das Einwoh-
nermeldeamt bis vorerst 30.06.2024 freitags geschlossen bleibt.
Ich bitte Sie hierfür um Ihr Verständnis und Ihre Nachsicht.
Das Einwohnermeldeamt ist für Sie vollumfänglich geöffnet am:
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr & 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr & 13:00 - 17:00 Uhr

Dieter Freihoff
Bürgermeister

 

Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung
Stand: 01.10.2023
Postanschrift: Gemeinde Märkische Heide, OT Groß Leuthen, Schlossstraße 13 a, 15913 Märkische Heide
Zentrale: 035471 / 851 – 0
Homepage: www.maerkische-heide.de

Bürgermeister Herr Freihoff 035471 / 851 – 0 buergermeister@maerkische-heide.de
Sekretariat / Archiv Frau Koch 035471 / 851 – 11 info@maerkische-heide.de
Bauamt
Bereichsleiterin Frau Feige 035471 / 851 – 30 a.feige@maerkische-heide.de
Liegenschaftsverwaltung Herr Zoschenz 035471 / 851 – 32 s.zoschenz@maerkische-heide.de
Immobilienverwaltung/
Baumpflege Frau Graßmann 035471 / 851 – 33 a.grassmann@maerkische-heide.de
Bauplanung/Bauordnung Frau Branzke 035471 / 851 – 34 a.branzke@maerkische-heide.de
Ordnungsamt
Bereichsleiterin Frau Herse 035471 / 851 – 40 e.herse@maerkische-heide.de
Ordnungsamt /
Außendienst Herr Paulick 035471 / 851 – 47 s.paulick@maerkische-heide.de
KITA / Schule Frau George 035471 / 851 – 14 kita@maerkische-heide.de
Einwohnermeldeamt Herr Miethling 035471 / 851 – 43 ewo-gewerbe@maerkische-heide.de
Gewerbe Frau Herse 035471 / 851 – 40 gewerbe@maerkische-heide.de
Feuerwehr Frau Gamradt-Kohts 035471 / 851 – 44 k.gamradt-kohts@maerkische-heide.de
Standesamt Frau Herse 035471 / 851 – 40 standesamt@maerkische-heide.de
Tourismus / Kultur / Frau Richter 035471 / 851 –13 tourismus@maerkische-heide.de
Wahlen Frau Herse 035471 / 851 – 40 e.herse@maerkische-heide.de
Fundbüro Herr Miethling 035471 / 851 – 43 ewo-gewerbe@maerkische-heide.de
Amtsblatt / Sitzungsdienst Frau Nowigk 035471 / 851 – 12 k.nowigk@maerkische-heide.de
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Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau

Hinweise zu den Abschlagszahlungen  
der Trink- und Abwassergebühren

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,
am 29.02.2024 war der erste Abschlag für das Abrechnungsjahr 
2024 fällig. Bitte überweisen Sie die Abschläge der Trink- und Ab-
wassergebühren unbedingt unter Angabe Ihrer 8-stelligen Rech-
nungs-/ bzw. Kundennummer auf dem Bescheid (oben links). 
Ohne diese Angabe kann die Zahlung nicht ordnungsgemäß zu-
geordnet werden und zu Unstimmigkeiten auf dem Kundenkonto 
führen.
Der Einzug der Abschläge kann formlos durch einen Antrag an den 
Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Krugau, OT Groß 
Leuthen, Schlossstraße 13 a, 15913 Märkische Heide erfolgen. 
Er sollte die Kundendaten und die Rechnungsnummer, die Bank-
verbindung und eine rechtsverbindliche Unterschrift enthalten.
Sie können auch ein Formular zum Lastschrifteinzug unter 
035471 808021 o. 20 telefonisch zu den Sprechzeiten anfordern, 
oder über das Internet unter www.maerkische-heide.de/Verwal-
tung/Trink & Abwasserversorgung/TAZ Dürrenhofe/Krugau/
Formulare ausdrucken.
Sparen Sie mit dem Einzugsverfahren Zeit und Geld!

Hinweis für Kunden mit Daueraufträgen:
Bei bestehenden Daueraufträgen prüfen Sie bitte, wenn die Jah-
resendabrechnung vorliegt, ob der Abschlagsbetrag geändert 
werden muss. In jedem Falle bitten wir Sie, Ihre Rechnungs-/bzw. 
Kundennummer anzugeben. Dies ist ganz wichtig, damit die von 
Ihnen gezahlten Beiträge auch Ihrem Kontokonto gutgeschrie-
ben werden können.

gez. Dieter Freihoff
Verbandsvorsteher des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Kämmerei
Bereichsleiter Herr Lemke 035471 / 851 – 20 l.lemke@maerkische-heide.de
Kassenleiterin Frau Ostwald 035471 / 851 – 24 a.ostwald@maerkische-heide.de
Kasse / Vollstreckung Herr Schulze 035471 / 851 – 23 m.schulze@maerkische-heide.de
Haushaltsplanung und
Steuerung Herr Schreiber 035471 / 851 – 22 m.schreiber@maerkische-heide.de
Kosten- und
Leistungsrechnung Frau Schulze 035471 / 851 – 25 i.schulze@maerkische-heide.de
Steuern Frau Kutzscher 035471 / 851 – 27 steuern@maerkische-heide.de
Personal Frau Barz 035471 / 851 – 50 personal@maerkische-heide.de
Anlagenbuchhaltung Frau Riedel 035471 / 851 – 51 anbu@maerkische-heide.de
Friedhof Frau Riedel 035471 / 851 – 51 anbu@maerkische-heide.de
Mitarbeiterin Kämmerei Frau Truppel 035471 / 851 – 21 a.truppel@maerkische-heide.de
Mitarbeiterin Kämmerei Frau Staude 035471 / 851 – 31 k.staude@maerkische -heide.de

Auszubildende Frau Wrobel
Friedhofswarte
Herr Griebel 0151/14606582
Herr Tornow 0151/14606581

Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe / Krugau
Postanschrift: Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe / Krugau, OT Groß Leuthen,
Schlossstraße 13 a, 15913 Märkische Heide
Verbandsvorsteher Herr Freihoff 035471 / 808021
Sachbearbeiterin Buchhaltung Frau Wolf 035471 / 808020 info@taz-dk.de
Sachbearbeiterin Frau Konetzka 035471 / 808021 info@taz-dk.de
Sachbearbeiterin Frau Zippel 035471 / 808022 info@taz-dk.de

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Lesen Sie gleich los:
epaper.wittich.de/2676

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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Der Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau informiert

über die Meldepflicht von Wohneinheiten Termin:  
bis 30.04.2024

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,
vermehrt wird festgestellt, dass z.B. Eigenheime erweitert werden, 
um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Entsteht dort Wohnraum 
im Sinne einer Wohnung, ist eine Meldung zwingend notwendig.
Die Erklärung des Begriffs „Wohnung“ finden Sie nachfolgend 
auszugsweise aus unserer Trinkwassersatzung:
„§ 4 (3) Eine Wohnung im Sinne dieser Satzung besteht min-
destens aus einem Wohn-, Schlaf- oder Aufenthaltsraum, einer 
Küche oder Kochnische (auch innerhalb des Wohn- oder Aufent-
haltsraums) sowie einer Toilette und einer Waschmöglichkeit 
(z. B. Waschbecken, Dusche, Badewanne). Sie muss abgeschlos-
sen sein, d. h. durch eine verschließbare Wohnungstür vom Frei-
en, einem Flur oder einem anderen Vorraum oder Treppenhaus 
getrennt sein. Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen brauchen nicht abgeschlossen sein.“
Wir bitten alle Kunden, die diese Meldung bislang versäumt ha-
ben, schnellstmöglich, spätestens bis zum 30.04.2024 eine 
schriftliche Meldung an den TAZ zu übersenden. Vorsorglich wird 
auch auf den § 10 der Trinkwassergebührensatzung, Ordnungs-
widrigkeiten verwiesen. Hier können unterlassene Meldungen 
mit einem Bußgeld bis zu 5.000,00 € geahndet werden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern zu den Sprechzeiten an die Mit-
arbeiter des Trink- und Abwasserzweckverbandes Dürrenhofe/Krugau.

gez. Dieter Freihoff
Verbandsvorsteher des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Deutsche Rentenversicherung
Versichertenberaterin Frau Schiela
Sprechstunde am 2. Donnerstag im Monat, von 09:00 Uhr bis 
10:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Märkische Heide.
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung!
Telefonisch können Sie Frau Schiela unter der 03546 3509 er-
reichen.

Schiedsstelle in der Gemeinde Märkische Heide

Vorsitzender: Herr Wolfgang Reinhold
Telefon: 0152 28688806
Stellvertreterin: Frau Angelika Graf

OT Groß Leuthen, Schlossstraße 13, 
15913 Märkische Heide

Telefon: 035471 851 50
Fax: 035471 851 17
E-Mail: wolfgang.reinhold@schiedsmann.de

Webseite: www.maerkische-heide.de

Schule, Kita, Vereine

Ptači kwas - Die Vogelhochzeit
Dobry źeń und „Herzlich Willkommen“ hieß es am Mittwoch, 
31.01.2024 in der Kita „Kleine Waldgeister“ Biebersdorf. Die Kin-
der und Erzieher/-innen begrüßten am Nachmittag ihre Eltern 
und Großeltern zur großen Bühnenaufführung „Ein Vogel wollte 
Hochzeit machen …“

Unser Bürgermeister, Dieter Freihoff, folgte ebenfalls unserer 
Einladung und war sichtlich stolz gewesen, dass wir Kinder und 
Erzieher/-innen die Vogelhochzeit als Zeichen der Anerkennung 
für alle, die die schöne sorbische Sprache und Kultur weiterge-
ben, betrachten. Es ist schön zu erleben, wie dieser Brauch, von 
Generation zu Generation weitergegeben wird und wie wir damit 
das Leben nicht nur der Sorben selbst bei uns schöner und prä-
gender machen.

Foto: K. Magoltz

Die Vogelhochzeit ist ein fester Traditionsbrauch in unserer Kita 
geworden. Über Jahrzehnte hinaus verkleiden sich die Kinder als 
Vögel und feiern mit einem Tanz und einem gemeinsamen Essen 
die Hochzeit. In unserem Vogelhaus vor der Kita legen die Vögel 
Süßigkeiten hinein. Als Dank dafür, dass die Kinder sie gefüt-
tert haben. Sie geben den Kindern etwas von ihrem Hochzeits-
schmaus ab. Das Publikum war sehr gerührt. Wie bei einer rich-
tigen Hochzeit gaben sich die Braut (Leonie) und der Bräutigam 
(Emil) einen Kuss. Alle Zuschauer erhielten einen selbstgebastel-
ten Meisenknödel, von ihren Kindern, als Geschenk überreicht.
In der Kita „Storchennest“ Kuschkow wurde die Vogelhochzeit in 
diesem Jahr zum ersten Mal mit den Kindern begangen. Da die 
Vogelhochzeit ein beliebter jahrhundertalter Brauch ist und sich 
Kinder immer gern verkleiden, war es ein Herzenswunsch aller, 
diesen Jahresbrauch auch in unserer Kita einzuführen. Frau Sab-
rina Kuschy, die Beauftragte für die Angelegenheiten der Sorben 
und Wenden des Landkreises Dahme- Spreewald, stellte uns den 
Kontakt zu Frau Gunda Heyderowa vom „Witaj“ Sprachzentrum 
Cottbus her. Frau Heyderowa besuchte uns in der Kita und brach-
te viele Materialien in sorbisch/wendischer Sprache mit und gab 
uns jede Menge Informationen und Anregungen zur Durchfüh-
rung der Vogelhochzeit. Die Verteilung der Kostüme dauerte auch 
gar nicht lange und so übten die Kinder und Erzieherinnen fleißig 
das Lied von der Vogelhochzeit. Am 25.01.2024 war es dann end-
lich so weit. Vor heimischem Publikum gab es die Premiere. Unser 
Hochzeitspaar (Larissa und Carlo) konnten gar nicht genug davon 
bekommen. Die Zeremonie wurde gleich dreimal durchgeführt, so 
viel Spaß hatten alle Kinder. Nun werden wir die Zeit nutzen, um 
uns noch intensiver damit zu beschäftigen, um im nächsten Jahr 
unseren Eltern und Großeltern auch so eine Aufführung zu prä-
sentieren. Die Stiftung für das sorbische Volk förderte uns dieses 
Projekt mit dem Ziel, die sorbische Sprache und Kultur weiterzu-
entwickeln. Auch die Kita „Kleine Waldgeister“ Biebersdorf wurde 
bedacht. 
Vielen Dank dafür!

Kerstin Bullan
Kitaleiterin
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FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 e.V. -  
Damenmannschaft übergibt Spende an Kinderhospiz
Die Damenmannschaft des FSV 
Groß Leuthen/Gröditsch 1990 
e.V. ist mit einer ersten guten 
Tat ins neue Jahr gestartet. Mit-
te Januar besuchte die Mann-
schaft das Johanniter-Kinder-
haus „Pusteblume“ in Burg, um 
eine Geldspende zu übergeben. 
Möglich geworden war dies, da 
bei den Heimspielen der Da-
menmannschaft regulär kein 
Eintrittsgeld verlangt wird. Ge-
meinschaftlich hatte sich die 
Mannschaft dazu verständigt
dennoch mit einer Kasse am Spielfeldrand die Runde zu machen 
und um freiwillige Spenden für einen guten Zweck zu bitten. Dar-
über hinaus gab es am letzten Spieltag der Damen eine Tombola. 
Auch die Einnahmen hieraus flossen in die Spendenkasse.
Insgesamt kamen so 750,00 Euro zusammen, die Mitte Januar an 
die Mitarbeiter des Hauses in Burg übergeben werden konnten.

Bundesweiter Vorlesetag an der Allegro Grundschule Gröditsch

Spannende Lektüre, meisterhaft vorgetragen – das brachte der bundesweite Vorlesetag am 17.11.23 den Schülerinnen und 
Schülern der Allegro Grundschule Gröditsch

Den Erstklässlern trug Bärbel Reinhard, eine ehemalige Horterzie-
herin, deren Enkel nun die Allegro Grundschule besuchen, aus dem 
bekannten Kinderbuch „Bootsmann auf der Scholle“ von Benno 
Pludra vor.
Ein weiterer Kinderbuchklassiker stand bei Zweit- und Drittkläss-
lern auf dem Programm: „Moritz in der Litfaßsäule“ von Christa 
Kožik. Als Vorleser betätigten sich zwei Mitarbeiter des Landkrei-
ses Dahme Spreewald: Stefan Wichary, Dezernent für Soziales, 
Jugend, Gesundheit und Kultur und Caroline Jank, Sachgebiets-
leiterin Kultur, Ausbildung und Sportförderung. Den vierten Klas-
sen las die Kinderbuchautorin und ehemalige Grundschullehrerin 
Annette Weber aus ihrem Buch „Warum seid ihr so gemein zu dem?“ 
vor (auch ihre Enkel besuchen die Allegro Grundschule), dazu gab 
es ein spannendes Quiz zu den Themen Ernährung und Bewegung.
Ein echter Profi, wenn es ums Vorlesen geht, ist Uve Tschner: Um 
die 500 Hörbücher aus unterschiedlichen Genres vom Thriller bis 
zum Sachbuch hat Teschner aufgenommen. Auch als Synchrons-
precher ist er bekannt. Teschner las verschiedene Stellen aus „Als 

meine Unterhose vom Himmel fiel“ von Jana Scheerer vor und 
schlug alle Kinder mit seinem lebhaften Vortrag in Bann.

Bild: Uve Teschner. © Matthias Scheuer. Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung von Uve Teschner

FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 e. V.

Heimspielplan Herren
Datum Heim Gast Anstoß Ort
Sonntag, 24.03. FSV II SSV Lübbenau 13.00 Uhr Groß Leuthen
Sonntag, 24.03. FSV I SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde 15.00 Uhr Groß Leuthen
Donnerstag, 28.03. FSV I SpVgg. Raddusch 19.30 Uhr Groß Leuthen
Heimspielplan Frauen
Datum Heim Gast Anstoß Ort
Samstag, 16.03. FSV SpG Viktoria Cottbus/Drachhausen 15.00 Uhr Groß Leuthen
Heimspielplan Nachwuchs
Datum Heim Gast Anstoß Ort
Samstag, 09.03. FSV E I SV 1885 Golßen I noch offen Gröditsch
Sonntag, 10.03. FSV E II SSV Lübbenau II noch offen Gröditsch
Sonntag, 17.03. FSV F II SV BW Lubolz II 09.00 Uhr Groß Leuthen
Sonntag, 17.03. FSV D SSV Alemannia Altdöbern 11.00 Uhr Groß Leuthen
Sonntag, 31.03. FSV D Wacker Schönwalde 10.00 Uhr Groß Leuthen

Das Gemeindejournal Märkische Heide erscheint nach Bedarf

Es ist im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische Heide, OT Groß 
Leuthen, Schlossstr. 13a, im Hauptamt erhältlich.

Es kann auch gegen Erstattung der Porto- und Versandkosten einzeln oder im Abonnement unter 
eben genannter Anschrift bezogen werden.

-  Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen: 
  LINUS WITTICH Medien KG, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Außerhalb des Gebietes der Gemeinde Märkische Heide, umfasst die Gemarkungen Alt-Schadow, 
Biebersdorf, Dollgen, Dürrenhofe, Glietz, Gröditsch, Groß Leine, Groß Leuthen, Hohenbrück-Neu 
Schadow, Klein Leine, Krugau, Kuschkow, Leibchel, Plattkow, Pretschen, Schuhlen-Wiese und 
Wittmannsdorf-Bückchen, kann das Amtsblatt zum Abopreis von 71,88 EUR (inklusive MwSt. und 
Versand) oder per PDF zu einem Preis von 4,99 EUR pro Ausgabe über den Verlag bezogen werden. Für 
Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt 
oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Besuchen Sie uns

im Internet wittich.de
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Sonstiges

Evangelische Hoffnungskirchengemeinde  
Groß Leuthen und Umland
Vertretung für Pfarrerin Dörte Wernick vom 01.01.2024 – 
31.03.2024 Pfarrerin Sarah Steuer

Pfarrerin in Schlepzig und Krausnick-Neu Schadow
Tel.: 0151 15829985
s.steuer@ekbo.de
Gemeindekirchenratsvorsitzende Heidrun Kohts, 
Tel. 035476 3233

Gemeindebüro
Kerstin Krüger
Schlossstraße 18
Ot. Groß Leuthen
15913 Märkische Heide
Tel.: 035471 427

Sprechzeit jeden ersten Mittwoch im Monat von 14 – 16 Uhr
Tägliche telefonische Erreichbarkeit von 14 – 18 Uhr
E-Mail: k.krueger@ekbo.de

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten:
10. März 2024, Laetare
Kuschkow 09.30 Uhr
Wittmanns-
dorf 11.00 Uhr
17. März 2024, Judika
Groß Leuthen 10.00 Uhr Regionalgottesdienst mit an-

schließender Konfirmandenprü-
fung

28. März 2024, Gründonnerstag
Leibchel 18.00 Uhr mit Tischabendmahl
29.03.2024, Karfreitag
Wittmanns-
dorf 11.00 Uhr mit Abendmahl
Groß Leuthen 14.00 Uhr mit Abendmahl
31. März 2024, Ostersonntag
Kuschkow 10:00 Uhr mit Abendmahl
1. April, Ostermontag
Pretschen 09:30 Uhr Familiengottesdienst mit Oster-

frühstück

Katholische Kirchengemeinde St. Mater Maria
Diakon Aloys Klein i.R.
Tel.: 035476 431
Gottesdienst jeden Sonntag um 08:30 Uhr

Aus den Ortsteilen

Fastnacht in Pretschen
am 23.03.2024
um 20.00 Uhr

Tanz mit den „Oktoberfest Spitzbuben“
und kleinem Showprogramm

im Gasthaus Döring
(Um Tischreservierung unter 035476 223 wird gebeten).

Mroscina e. V.

Ihr starker Partner mit
Layout

Wiedererkennung Ihrer Marke.

Erfahrungswerten.LINUS WITTICH Medien KG
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NOTRUFE / HAVARIEN / STÖRUNGSRUFNUMMERN
Polizei   110
Feuerwehr / Rettungsdienst   112
Polizeiwache Lübben   03546 770
Krankenhaus Lübben   03546 75-0
Notfallambulanz Lübben   03546 75-229
Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117 (bundesweit)
Giftnotruf   030 192 40
Drogennotdienst   030 192 37
Telefonseelsorge ev.   0800 111 01 11
Telefonseelsorge kath.   0800 111 02 22
Frauenhaus KW   033763 214410
Opfertelefon   116 006
MITNETZ STROM   0800 230 50 70
EWE Strom   0800 0600 606
EWE Erdgas   0800 0500 505 
 
SÜW – GAS   03546 277930
TAZ – Trinkwasser   0152 0521 0557
TAZ – Abwasser   0152 0521 6267
MAWV (Trink- und Schmutzwasser)   0800 8807 088
LWG   0800 0594 594

2024-02-21 GJ

Wir suchen ab sofort für den Einsatz im Bürgerbusbetrieb der 
Gemeinde Märkische Heide

Ehrenamtliche Fahrer (m/w/d)
Als ehrenamtliche Fahrer sind Sie das Rückgrat unseres Fahr-
dienstes. Ihr Engagement macht das Angebot zu mehr als nur 
einem Verkehrsmittel: Sie verschaffen Menschen 60+ mehr 
Mobilität und soziale Teilhabe. Die Herzlichkeit und Dankbar-
keit Ihrer Fahrgäste sind der unmittelbare Lohn für diese ver-
antwortungsvolle Freizeitbeschäftigung, die Spaß macht, und 
Menschen verbindet.

Wir bieten Ihnen
× Übernahme der Kosten für die Beantragung der notwen-

digen Unterlagen zum Einsatz im Fahrdienst (polizeiliches 
Führungszeugnis, Personenbeförderungsschein, ärztli-
ches Attest)

× regelmäßige Treffen der ehrenamtlichen Fahrer
× praktische Einweisung in das Fahrzeug und die Fahrstre-

cken
× Erste-Hilfe-Kurs
× Fahrerversicherung

Ihre Aufgaben
× Sie fahren einem Kleinbus (7-Sitzer) und befördern Men-

schen 60+ zum Arzt, zu Behörden, zum Einkaufen oder zu 
Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde Märkische Heide 
bzw. angrenzende Gemeinden. Den Umfang Ihrer Einsatz-
zeiten bestimmen Sie selbst.

Ihr Profil
× Sie haben Freude daran mit Menschen zu arbeiten und das 

Mobilitätsangebot für Menschen 60+ in der Gemeinde Mär-
kische Heide mitzugestalten.

× Sie sind zwischen 21-70 Jahre alt.
× Sie haben einen Führerschein Klasse B und mindestens  

2 Jahre Fahrpraxis.
× Sie sind gesundheitlich für eine Tätigkeit im Fahrdienst 

geeignet.

Wenn Sie Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit ha-
ben, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf:
Ines Lehmann
Tel.: 01727646814
Hotline: 035471 809924
Mail: mst.mh@drk-fs.de

Private Kleinanzeigen im
Gesucht. Gefunden. 

Traumwohnung.

Amts- und Mitteilungsblatt.Jetzt online buchen: 
anzeigen.wittich.de
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